
Zum Schutze der Verbraucher hat der Gesetzgeber beschlossen, 
dass jeder Versicherungsvermittler ab dem 22.Mai 2007 Pflicht-
angaben zu seinem Geschäftsbetrieb machen muss und diese 
jedem Interessenten bereits beim ersten Geschäftskontakt zur 
Verfügung stellen muss.

Gemäss §11 VersicherungsVermittlerVerordnung (VersVermV) 
machen wir daher folgende Angaben:

Berufs-Haftpflichtversicherung
Wir besitzen eine Berufs-Haftpflichtversicherung, welche die 
Voraussetzungen der VersicherungsVermittler-Verordnung 
(VersVermV) erfüllt.

Zulassung
Wir sind tätig als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d 
Abs.1 Gewerbeordnung (GewO), bei der zuständigen Behörde 
gemeldet und unter der Nummer D-55ZX-GSNO1-77 registriert.

Austellende Behörde
IHK Potsdam
Breite Str. 2 a – c
14467 Potsdam

Bei Interesse können Sie die Angaben bei der Registerstelle 
überprüfen:

Deutscher Industrie- u. Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Strasse 29 - 10178 Berlin
Telefon (0180) 5 00 585-0
http://www.vermittlerregister.info

Beteiligungen
Wir besitzen keine direkten oder indirekten Beteiligungen von 
über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versiche-
rungsunternehmens. Kein Versicherungsunternehmen und auch 
kein Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens 
besitzt eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10% an den 
Stimmrechten oder am Kapital unseres Unternehmens.

Versicherungsmakler
Der Versicherungsmakler ist Interessenvertreter 
seiner Kunden. Er ist in erster Linie verpflichtet als 
Sachwalter die Interessen seiner Kunden 
gegenüber den Versicherern zu wahren und steht 
damit auf der Seite des Kunden. Der Versiche-
rungsmakler ist demzufolge nicht an eine 
Gesellschaft gebunden. Er wählt entweder aus 
den Produktangeboten der verschiedenen 
Versicherer am Markt aus oder arbeitet mit einer 
bestimmten Anzahl von Versicherern zusammen, 
welche sein Vertrauen geniessen und welche er 
dem Kunden benennt.

Ungebundener Versicherungsvertreter
(´Mehrfachagent´)
Der ungebundene Versicherungsvertreter ist 
Handelsvertreter und damit Interessenvertreter 
der von ihm vertretenen Versicherer. Er ist in 
erster Linie verpflichtet die Interessen der von ihm 
vertretenen Versicherer gegenüber dem Kunden 
zu wahren und steht damit auf der Seite der von 
ihm vertretenen Versicherer. Der Versicherungs-
vertreter ist in seiner Entscheidung frei, mit 
welchen Versicherern er zusammenarbeitet. Er 
wird diese Versicherer seinen Kunden benennen.

Gebundener Versicherungsvertreter
(´Ausschliesslichkeitsvertreter´)
Der gebundene Versicherungsvertreter ist 
Handelsvertreter oder Angestellter und damit 
Interessenvertreter und Erfüllungsgehilfe der von 
ihm vertretenen Versicherung(en) bzw. Organisa-
tion(en). Er ist in erster Linie verpflichtet die 
Interessen der von ihm vertretenen Versiche-
rung(en) bzw. Organisation(en) gegenüber seiner 
Kunden zu wahren und steht damit auf der Seite 
der von ihm vertretenen Versicherung(en) bzw. 
Organisation(en). Er wird diese Ausschliesslich-
keit dem Kunden gegenüber deutlich zu erkennen
geben.

Wichtige Informationen für Sie Begriffserklärung zum Status

Aussergerichtliche Schlichtungsstellen

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32 - 10006 Berlin
Telefon (0180) 4 22 44 24
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- u. Pflegeversicherung
Postfach 06 20 22 - 10052 Berlin
Telefon (0180) 2 55 04 44
www.pkv-ombudsmann.de

Mateo & Mewis AG
Domstraße 1
14482 Potsdam

Tel.: +49 (0) 331 / 620 31-50
Fax.: +49 (0) 331 / 620 31-55
E-Mail: info@mm-ag.com
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